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A. BEKANNTMACHUNGEN

II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Verordnung zur Ausführung des
Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
(Gewaltschutzverordnung − GewSchVO)

Reg.-Nr. 1006

Vom 5. April 2022
Auf Grund des § 2 des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexua-
lisierter Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens vom 11. Juli 2021 (ABl. S. A 210) verordnet das Lan-
deskirchenamt:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Ausführungsbestimmungen 
zur Umsetzung der Richtlinie der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zum Schutz vor sexualisierter Gewalt vom 18. Ok-
tober 2019 (ABl. EKD S. 270, Berichtigung ABl. EKD 2020 
S. 25) (Gewaltschutzrichtlinie) für den Bereich der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens gemäß § 1 Absatz 
3 des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vom  
11. Juli 2021 (ABl. S. A 210) (Gewaltschutzgesetz).
(2) Diese Verordnung gilt für alle Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen, Werke, Dienste und Einrichtungen in der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (kirchliche Träger) 
sowie ihre haupt- und ehrenamtlich Tätigen. Als hauptamtlich 
Tätige gelten insbesondere:
a)  Personen in einem privatrechtlichen oder öffentlich-recht-

lichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnis,
b)  Honorarkräfte,
c)  Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen in der 

Einrichtung tätig sind,
d) Praktikantinnen und Praktikanten,
e)  Freiwillige nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz und 

dem Bundesfreiwilligendienstgesetz,
f)  einer Arbeitsgelegenheit nach dem Zweiten Buch Sozial-

gesetzbuch zugewiesene Personen. 
 Als ehrenamtlich Tätige gelten Personen, die freiwillig und 
unentgeltlich kirchliche Ämter oder Aufgaben wahrnehmen 
oder sonst an kirchlichen Angeboten nicht lediglich als Teil-
nehmer mitwirken.
(3)	 Diese	 Verordnung	 regelt	 nicht	 die	 Pflichten	 kirchlicher	
Träger auf Grundlage staatlicher Kinder- und Jugendschutz-
vorschriften. Unberührt bleiben Vereinbarungen, die kirchliche 
Träger als Träger der freien Jugendhilfe mit den Trägern der 
 öffentlichen Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch schließen; unberührt bleiben insbesondere:
a)	 	Pflichten	der	kirchlichen	Träger	und	deren	Fachkräfte	bei	

Kindeswohlgefährdung (§ 8a Abs. 4 SGB VIII), namentlich 
Gefährdungseinschätzung, Hinzuziehung einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft, Einbeziehung der Erziehungsberech-
tigten sowie Information des  Jugendamtes,

b)  Tätigkeitsausschluss für Beschäftigte sowie Neben- und 
Ehrenamtliche in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe (§ 72a Abs. 2 und 3 SGB VIII). 

(4) Arbeits- und dienstrechtliche Zuständigkeiten und Befug-
nisse bleiben unberührt.

§ 2
Vorlage erweiterter Führungszeugnisse

(zu §§ 5, 6 Abs. 3 Nr. 4 Gewaltschutzrichtlinie)
(1) Vor Einstellung oder sonstigen Übernahme einer haupt- 
oder ehrenamtlichen Tätigkeit und danach mindestens alle fünf 
Jahre ist der Einrichtung ein erweitertes Führungszeugnis nach 
§ 30a Bundeszentralregistergesetz vorzulegen. Das Führungs-
zeugnis darf bei Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Weiter-
gehende staatliche oder kirchliche Bestimmungen bleiben un-
berührt.
(2) Im Schutzkonzept oder im Einzelfall können Tätigkeiten 
von	 der	Vorlagepflicht	 ausgenommen	werden,	wenn	 eine	 Ein-
sichtnahme in das Führungszeugnis nach Art, Intensität und 
Dauer des Kontakts mit Minderjährigen und Volljährigen in 
Abhängigkeitsverhältnissen nicht erforderlich ist. Die Entschei-
dung ist zu dokumentieren. 
(3) Die Einsichtnahme in das Führungszeugnis ist beschränkt 
auf	Personen,	die	beruflich	mit	der	Personalverwaltung	für	die	
Einrichtung betraut sind. Gespeichert werden darf nur das Da-
tum des Führungszeugnisses, das Datum der Einsichtnahme 
und die Information, ob das Führungszeugnis einen Eintrag ent-
hält, der zu einem Einstellungs- und Tätigkeitsausschluss nach  
§ 5 Gewaltschutzrichtlinie führt.
(4) Außer bei Begründung einer hauptamtlichen Tätigkeit 
 werden die Kosten durch den kirchlichen Träger erstattet, soweit 
keine Gebührenbefreiung besteht.

§ 3
Verhaltenskodex, 

Schulung und Fortbildung
(zu § 6 Abs. 3 Nr. 3, 5 Gewaltschutzrichtlinie)

(1) Alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen erhalten eine Schu-
lung zum Nähe-Distanzverhalten, zur grenzachtenden Kommu-
nikation und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und den da-
mit	verbundenen	Rechten	und	Pflichten.	Sie	unter	zeichnen	den	
Verhaltenskodex der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens nach Anlage 1 und das  Hinweisblatt nach Anlage 2.  
§ 2 Absatz 2 gilt entsprechend.
(2) Die regelmäßige Schulung und Fortbildung richtet sich 
nach den landeskirchlichen Bestimmungen und den Schutz-
konzepten abhängig von Art, Intensität und Dauer des Kontak-
tes mit Minder jährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsver-
hältnissen. 
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§ 4
Präventionsmaßnahmen

(zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Gewaltschutzrichtlinie)
(1)	 Alle	 kirchlichen	 Träger	 erstellen	 bereichsspezifische	
Risiko analysen, Schutzkonzepte sowie strukturierte Handlungs- 
und Notfallpläne nach den landeskirchlichen Mustern und Rah-
menschutzkonzepten und passen sie an  wesentliche Verände-
rungen in den Dienstbereichen an.
(2) Die Landeskirche und die Kirchenbezirke unterstützen und 
koordinieren die Präventionsarbeit in ihrem Bereich und benen-
nen dazu Präventionsbeauftragte.
(3) Unbeschadet der Verantwortung der jeweiligen Leitung 
sind an der Erarbeitung und Aktualisierung der Präven tions-
maßnahmen zu beteiligen:
a)  die Adressaten kirchlicher Angebote, insbesondere Minder-

jährige und Volljährige in Abhängigkeits verhältnissen 
 sowie deren Sorgeberechtigte,

b) die zuständigen Präventionsbeauftragten.
(4) Die Präventionsmaßnahmen sind auf Leitungsebene und im 
Kreis der Haupt- und Ehrenamtlichen regelmäßig zu thematisie-
ren. Sie sind regelmäßig und adressatengerecht zu kommunizie-
ren.

§ 5
Melde- und Ansprechstelle

(zu § 7 Gewaltschutzrichtlinie)
Die Ansprech- und Meldestelle ist im Landeskirchenamt ein-
gerichtet und hat neben den Zuständigkeiten nach § 7 Absatz 2 
Gewaltschutzrichtlinie folgende Aufgaben: Sie
1.  nimmt Meldungen von Fällen eines begründeten Verdachts 

auf sexualisierte Gewalt entgegen, wahrt die Vertraulich-
keit der Identität hinweisgebender Personen und sorgt da-
für, dass Meldungen bearbeitet und notwendige Maßnah-
men der Intervention und Prävention veranlasst werden,

2.	 	berät	Mitarbeitende	hinsichtlich	ihrer	Meldepflicht	zur	Ein-
schätzung eines Vorfalls,

3.  unterstützt die Einrichtungen bei Vorfällen sexualisier-
ter Gewalt im Rahmen des jeweils geltenden Notfall- und 
Handlungsplanes,

4.  nimmt Anträge Betroffener auf Leistungen zur Anerken-
nung erlittenen Unrechts entgegen und leitet diese an die 
Unabhängige Kommission zur Entscheidung weiter,

5.  sorgt dafür, dass die Einwilligung Betroffener vorliegt, 
wenn personenbezogene Daten weitergeleitet oder ver-
arbeitet werden,

6.  koordiniert ihre Aufgaben auf gesamtkirchlicher Ebene, 
 indem sie in der Konferenz für Prävention, Intervention und 
Hilfe in Fällen der Verletzung der sexuellen Selbstbestim-
mung auf der Ebene der EKD mitarbeitet.

§ 6
Unabhängige Kommission 

(zu § 9 Gewaltschutzrichtlinie)
Für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landes kirche 
Sachsens besteht eine Unabhängige Kommission nach § 9 
 Gewaltschutzrichtlinie (Anerkennungskommission).

§ 7
Übergangsvorschriften

Wird bei Inkrafttreten dieser Verordnung eine haupt- oder 
ehren amtliche Tätigkeit ausgeübt, ist das erweiterte Führungs-
zeugnis spätestens bis zum 31. Dezember 2022 vorzulegen, 
wenn bei Einstellung oder sonstiger Übernahme der Tätigkeit 
kein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt wurde oder seit der 
letzten Einsichtnahme mehr als fünf Jahre vergangen sind.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am  
1. Juli 2022 in Kraft.
(2) § 3 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

Hans-Peter Vollbach
Präsident
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Anlage 1 (zu § 3 GewSchVO)

Verhaltenskodex der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

 
1.	 	Ich	verpflichte	mich,	bei	meiner	Tätigkeit	 im	Bereich	der	

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens darauf zu achten, dass 
keine Grenzverletzungen verbaler und körperlicher Art und 
keine	sexualisierte	oder	körperliche	Gewalt	stattfinden	kön-
nen.

2.  Ich unterlasse abwertendes, diskriminierendes, sexistisches 
und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten. Ich 
achte darauf, dass auch andere Personen sich entsprechend 
verhalten.

3.	 	Ich	achte	das	Nähe-	und	Distanzempfinden	meines	Gegen-
übers, besonders die persönliche Intimsphäre und die per-
sönlichen Grenzen der Scham. Ich nehme diese Grenzen 
bewusst wahr und respektiere sie.

4.  Bei meiner Tätigkeit gestalte ich Beziehungen zu anderen 
Menschen transparent und mit positiver Zuwendung und 
einem verantwortungsbewussten Umgang mit Nähe und 
Distanz.

5.  Mir anvertraute Kinder, Jugendliche und schutzbedürf-
tige Erwachsene will ich vor körperlichem und seelischem 
Schaden, Missbrauch jeder Art und Gewalt schützen. 

6.  Mir ist bewusst, dass in der Kirche besondere Vertrauens-
verhältnisse bestehen, die zu Abhängigkeit und Machtaus-
übung führen können. Besonders anfällig sind die Be-
ziehungen zu Minderjährigen und anderen Personen in 
Abhängigkeitsverhältnissen sowie Seelsorge-, Beratungs- 
und Dienstverhältnisse. 

7.  Sexuelle Kontakte zu Personen innerhalb einer Seelsorge- 
und Vertrauensbeziehung sind mit dem kirchlichen Schutz-
auftrag unvereinbar und daher unzulässig.

8.  In keinem Fall werde ich meine Stellung ausnutzen zur 
 Befriedigung meiner Bedürfnisse, für Grenzüberschrei-
tungen oder für sexuelle Kontakte zu den mir anvertrauten 
Menschen. 

9.  Grenzüberschreitungen durch andere Personen nehme ich 
nicht hin. Ich spreche sie an und weiß, wo ich fachliche 
	Unterstützung	und	Hilfe	finde	und	an	welche	Verantwort-
liche ich mich wenden kann. 

10.  Ich bin im Rahmen einer Schulung zu diesem Verhaltens-
kodex auf die Regeln zum Umgang miteinander und beson-
ders	mit	Schutzbefohlenen	und	meine	Pflichten	hingewiesen	
worden. Mir ist bewusst, dass ein Verstoß disziplinarische, 
arbeitsrechtliche und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen 
haben kann.

 Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat rechts kräftig verurteilt bin, die zu einem Einstellungs- und Tätigkeits-
ausschluss nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt vom 18. Oktober 2019 führt. 

 Ich versichere, dass gegen mich derzeit weder ein gericht liches Verfahren noch ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren 
wegen einer solchen Straftat  anhängig ist.

 Ich verpflichte mich hiermit, diesem Verhaltenskodex zu entsprechen.

 
Name Vorname Geburtsdatum

Datum Unterschrift
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Anlage 2 (zu § 3 GewSchVO) 

Pflichten bei Übernahme einer haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Bereich der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Einstellungs- und Tätigkeitsausschluss 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Gewaltschutzrichtlinie)

Für eine Einstellung oder sonstige Übernahme einer haupt- oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens kommt nicht in Betracht, wer rechtskräftig 
wegen einer der folgenden Straftaten nach dem Strafgesetzbuch 
verurteilt worden ist:
§	171	 Verletzung	der	Fürsorge-	oder	Erziehungspflicht
§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§ 174a  Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Ver-

wahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Ein-
richtungen

§ 174b  Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstel-
lung

§ 174c  Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Bera-
tungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern
§ 176a  Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt 

mit dem Kind
§ 176b Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern
§ 176c Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern
§ 176d Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge
§ 176e   Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem 

Missbrauch von Kindern
§ 177  Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung
§ 178   Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewal-

tigung mit Todesfolge
§ 180  Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger
§ 180a  Ausbeutung von Prostituierten
§ 181a Zuhälterei
§ 182  Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
§ 183  Exhibitionistische Handlungen
§ 183a  Erregung öffentlichen Ärgernisses
§ 184  Verbreitung pornographischer Inhalte
§ 184a  Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Inhalte
§ 184b   Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer 

Inhalte
§ 184c   Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographi-

scher Inhalte
§ 184e   Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendporno-

graphischer Darbietungen
§ 184f  Ausübung der verbotenen Prostitution
§ 184g  Jugendgefährdende Prostitution
§ 184i Sexuelle Belästigung
§ 184j Straftaten aus Gruppen

§ 201a Abs. 3 Verletzung des höchstpersönlichen Lebens- 
  bereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildauf-

nahmen
§ 225  Misshandlung von Schutzbefohlenen
§ 232  Menschenhandel
§ 232a  Zwangsprostitution
§ 232b  Zwangsarbeit
§ 233  Ausbeutung der Arbeitskraft
§ 233a  Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung
§ 234 Menschenraub
§ 235 Entziehung Minderjähriger
§ 236 Kinderhandel 

Abstinenz- und Abstandsgebot
(§ 4 Gewaltschutzrichtlinie)

Obhutsverhältnisse, wie sie insbesondere in der Kinder- und 
Jugendarbeit einschließlich der Bildungsarbeit für Minder-
jährige und Volljährige in Abhängigkeitsverhältnissen sowie in 
Seelsorge-	und	Beratungssituationen	entstehen,	verpflichten	zu	
einem verantwortungsvollen und vertrauensvollen Umgang mit 
Nähe und Distanz. 

Sexuelle Kontakte zu Personen innerhalb einer Seelsorge- 
und Vertrauensbeziehung sind mit dem kirchlichen Schutzauf-
trag unvereinbar und daher unzulässig (Abstinenzgebot).

Bei	 der	 beruflichen	 oder	 ehrenamtlichen	 Tätigkeit	 ist	 das	
Nähe-	 und	Distanzempfinden	 des	Gegenübers	 zu	 achten	 (Ab-
standsgebot).

Meldepflicht in Fällen sexualisierter Gewalt  
(§ 8 Gewaltschutzrichtlinie)

Liegt ein begründeter Verdacht vor, haben haupt- oder ehren-
amtlich Tätige Vorfälle sexualisierter Gewalt oder Verstöße 
gegen das Abstinenzgebot, die ihnen zur Kenntnis gelangen, 
unverzüglich der Melde- und Ansprechstelle zu melden oder 
die	Meldung	 zu	veranlassen	 (Meldepflicht).	Die	Erfüllung	der	
Meldepflicht	ist	ihnen	unter	Wahrung	der	Vertraulichkeit	ihrer	
Identität zu ermöglichen. Sie haben das Recht, sich jederzeit zur 
Einschätzung eines Vorfalls von der Melde- und Ansprechstelle 
beraten zu lassen.

Arbeits-	 und	 dienstrechtliche	 Pflichten,	 insbesondere	 zum	
Schutz des Beichtgeheimnisses und der seelsorglichen Schwei-
gepflicht,	bleiben	unberührt.	Unberührt	bleiben	auch	gesetzliche	
Melde-	 oder	 Beteiligungspflichten,	 die	 sich	 insbesondere	 aus	
Vorschriften des Kinder- und Jugendschutzes ergeben.

 

Name Vorname Geburtsdatum

Datum Unterschrift
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III. Mitteilungen

Abkündigung der Landeskollekte für die Kirchliche Frauen-, Familien- und 
Müttergenesungsarbeit am 3. Sonntag nach Trinitatis (3. Juli 2022)

Reg.-Nr. 401320-6 (3) 232

Unter Hinweis auf den Plan der Landeskollekten für das 
Kirchen jahr 2021/2022 (ABl. 2021 S. A 172) wird empfohlen, 
die Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:

Begegnungsräume speziell für Frauen und für Familien sind ein 
wesentlicher Bestandteil der Bildungsarbeit der Landeskirche. 
Die Frauenarbeit der EVLKS bestärkt und befähigt Frauen, Ver-
antwortung für ihre individuellen Lebensbezüge in Beruf und 
Familie, Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen. Sie bringt 
Frauen in Dialog über Fragen des Glaubens und der Lebensge-
staltung. Zudem macht sie sich stark für Frauengesundheit.

Zu ihren Angeboten zählen Weiterbildungen für ehrenamtlich 
tätige Frauen sowie verschiedene regionale und überregionale 
Bildungsveranstaltungen. Jährlich bietet sie die Werkstätten für 
den Weltgebetstag an und erarbeitet die Gottesdienstordnung für 
die Frauentreffen am Sonntag Rogate. Ein Projekt widmet sich 
der Förderung digitaler Kompetenzen und demokratischer Teil-

habe von Frauen. Der Fachbereich „Frauengesundheit“ schafft 
Zugang zu mehr gesundheitlicher Stabilität für Familien durch 
Beratung und Nachsorge zu Mütter- bzw. Mutter-Kind-Kuren 
im	 Müttergenesungswerk.	 Auch	 Väter	 und	 pflegende	 Ange-
hörige können dieses Angebot nutzen. Die Kollekte wird zur 
 Unterstützung dieser Arbeitsgebiete genutzt.
Weitere Informationen: www.frauenarbeit-sachsen.de.

Die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen 
– Landesarbeitskreis Sachsen e. V. (eaf) vertritt als Dachver-
band familienbezogene Einrichtungen, Werke und Verbände der 
evangelischen Kirche. Das Ziel ist die gemeinsame Vertretung 
ethischer, sozialer, wirtschaftlicher, rechtlicher und pädagogi-
scher Fragen der Familienpolitik sowie die Förderung der Fami-
lienbildung. Auf der Grundlage des Evangeliums engagiert sich 
die eaf Sachsen auf verschiedenen Ebenen für eine familien- 
und kinderfreundliche Gesellschaft, für Solidarität zwischen 
den Generationen und für die Anerkennung der unterschiedli-
chen Lebensformen von Familien.
Weitere Informationen: www.eaf-sachsen.de.

Veränderungen im Kirchenbezirk Leipzig

Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde im Leipziger Süden und der 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Probstheida-Störmthal-Wachau 
(Kbz. Leipzig) 

Reg.-Nr. 50 im Leipziger Süden 1/10

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1, 3 
Kirchgemeindestrukturgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 2  
Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt ge-
macht:

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde im Leipziger Süden und die 
 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Probstheida-Störmthal-Wachau im 
Kirchenbezirk Leipzig haben durch Aufhebungsvereinbarung 
vom 31.03.2022, die vom Regionalkirchenamt Leipzig hiermit 
genehmigt worden ist, mit Ablauf des 31.12.2022 das be stehende 
Schwesterkirchverhältnis beendet.

Leipzig, den 02.05.2022

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.
Teichmann

Oberkirchenrat

Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde im Leipziger Süden,  

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Probstheida-Störmthal-
Wachau und der Ev.-Luth. Andreaskirchgemeinde Leipzig  

(Kbz. Leipzig)

Reg.-Nr. 50 im Leipziger Süden 1/39

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
Kirchgemeindestrukturgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 2  
Nr. 1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt ge-
macht:

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde im Leipziger Süden, die Ev.-
Luth. Kirchgemeinde Probstheida-Störmthal-Wachau und die 
 Ev.-Luth. Andreaskirchgemeinde Leipzig im Kirchenbezirk 
Leipzig haben durch Vertrag vom 31.03.2022, der vom Regio-
nalkirchenamt Leipzig hiermit genehmigt worden ist, mit Wir-
kung vom 01.01.2023 ein Schwesterkirchverhältnis gebildet.
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Trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende Kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz ist 
die Ev.-Luth. Kirchgemeinde im Leipziger Süden. 

Leipzig, den 02.05.2022

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.
Teichmann

Oberkirchenrat

V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind  
– falls nicht anders angegeben – bis zum 15. Juli 2022 ein-
zureichen.

4. Gemeindepädagogenstellen (hauptamtlich)

Ev.-Luth. Christuskirchspiel Erzgebirge (Kbz. Annaberg)
Reg.-Nr. 64103 Christus, KSP Erzgebirge 1
Angaben zu Stelle und Dienstbereich:
Das Ev.-Luth. Christuskirchspiel Erzgebirge sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen Gemeindepädagogen/eine Gemein-
depädagogin. Die Anstellung ist zunächst befristet für eine 
Elternzeitvertretung bis voraussichtlich Mai 2025. Eine Weiter-
beschäftigung nach der Elternzeitvertretung ist ggf. in unserem 
Kirchspiel möglich.
Der Stellenumfang beträgt 80 Prozent, davon 20 Prozent Reli-
gionsunterricht.
Die Anstellung erfolgt nach landeskirchlichen Bestimmungen 
in Entgeltgruppe 9.
Einsatzbereich im Kirchspiel sind die Gemeinden Adorf, 
Neukirchen und Klaffenbach.
Das Abendmahl mit Kindern ist nicht vollständig eingeführt.
Folgende Aufgaben sind mit der Besetzung der Stelle verbun-
den:
–  Christenlehre (Gestaltung von regelmäßigen Kindernach-

mittagen, Kl. 1–3, bisher drei Gruppen)
–  Christenlehreprojekt „Gipfelstürmer“ 14-tägig, Klasse 4–6 

(eine Gruppe gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Mit-
arbeiterteam)

–  Begleitung einer Jungen Gemeinde und zweier EC-Grup-
pen (Jugendliche, ab 8. Schuljahr)

–	 	Mitwirkung	in	der	Konfirmandenarbeit
–  Mitwirkung bei Familiengottesdiensten, Rüstzeiten und 

Kinderbibeltagen
–  Erteilung von 6 Stunden Religionsunterricht (Orte und 

Schulen nach Rücksprache mit dem Schulbeauftragten des 
Kirchenbezirkes)

–  perspektivisch: Entwicklung von gemeinsamen Projekten 
im Kirchspiel.

Angaben zum Anstellungsträger:
–  Kirchspiel mit 9 Kirchgemeinden und insgesamt 5.063 

 Gemeindegliedern
–  5 Pfarrer auf 4,0 Pfarrstellen
–  im Kirchspiel weitere 3 Gemeindepädagogen/Gemeinde-

pädagoginnen und 4 Kirchenmusiker/Kirchenmusikerin-
nen.

Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin:
–  hauptamtlicher gemeindepädagogischer Ausbildungsab-

schluss (bzw. diesem gleichgestellter Hochschul- oder 
Fachschulabschluss)

–  erweitertes Führungszeugnis
–  Bereitschaft zu Dienstfahrten mit dem eigenen Pkw (Füh-

rerschein der Klasse B)
–  Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen 

 Kirche in Deutschland (EKD).
Die Kirchgemeinden wünschen sich eine missionarische Ar-
beit, die gern auch neue Wege beschreiten kann. Anliegen des 
Mitarbeiters/der Mitarbeiterin sollte sein, dass die Kinder und 
Jugendlichen mit den Inhalten der Bibel und des christlichen 
Glaubens vertraut gemacht werden und ihren persönlichen 
Glauben entwickeln können. Wichtig dabei ist die Einbeziehung, 
Koordinierung und Gewinnung von Ehrenamtlichen. Es gibt be-
reits etliche Jugendliche und Erwachsene, die zum Beispiel die 
Kindergottesdienste gestalten und offen für eine weitere Mit-
arbeit	 sind.	 Innerhalb	 des	Gemeindegebietes	 befindet	 sich	 das	
Glaubens- und Lebenszentrum INSEL e.V., wo zahlreiche Ver-
anstaltungen	 der	 ephoralen	 Jugendarbeit	 stattfinden	 und	 auch	
eine Wohngemeinschaft für Jugendliche existiert.
Die Orte Neukirchen, Klaffenbach und Adorf besitzen noch eine 
vorwiegend	dörfliche	Struktur,	befinden	sich	aber	am	südwest-
lichen Stadtrand von Chemnitz, mit guter Verkehrsanbindung 
an die Citybahn und zum Autobahnkreuz Chemnitz. Es ist ein 
Zuzugsgebiet für junge Familien. Viele Eigenheimwohnsiedlun-
gen sind in den letzten Jahren neu entstanden. Kitas, Grund- und 
weiterführende Schulen (Oberschule, Gymnasium) liegen nicht 
weiter als 5 km entfernt. In Adorf gibt es auch eine evangelische 
Kita in freier Trägerschaft. Der Kirchenvorstand kann bei der 
Beschaffung	einer	geeigneten	Wohnung	behilflich	sein.
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der Eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Großmann, Tel. (0 37 21) 12 
30 74 oder Pfarrer Bilz, Tel. (03 71) 21 71 43. Bewerbungen bit-
ten wir bis 8. Juli 2022 an den Kirchenvorstand des Ev.-Luth. 
Christuskirchspiels Erzgebirge, Am Markt 10, 09235 Burk-
hardtsdorf, E-Mail: markus.grossmann@evlks.de zu richten.
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Ev.-Luth. St.-Wolfgangs-Kirchgemeinde Schneeberg mit 
Schwesterkirchgemeinden Bockau, Griesbach, Schnee-
berg-Neustädtel und Zschorlau (Kbz. Aue)
Reg.-Nr. 64103 Schneeberg, St. Wolfgang 110
Die Kirchgemeinde Zschorlau hat ein lebendiges Gemeinde-
leben,	das	in	vielen	Gruppen	und	Kreisen	Ausdruck	findet	und	
durch viel ehrenamtliches Engagement mitgetragen wird.
Bedingt durch die Pandemie wurden neue Formate ausprobiert, 
z. B. Familienandachten, hier ist ein Anknüpfen und Weiter-
denken möglich. Manche Gruppen, vor allem im Bereich der 
Arbeit mit Jugendlichen müssen neu aufgebaut werden. Schwer-
punkt der gemeindepädagogischen Arbeit ist die Kirchgemeinde 
Zschorlau.
Für die Arbeit stehen zur Verfügung: 
–  Dienstzimmer
–  eigenes Haus mit Räumen für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen sowie weitere Räume in gut renoviertem Zu-
stand im Pfarrhaus 

–  gute technische Ausstattung der Kirchgemeinde und großes 
Materiallager für die gemeindepädagogische Arbeit 

–  Finanzen für die Ausgestaltung der gemeindepädagogi-
schen Arbeit in gutem Umfang.

Wer	gerne	im	Team	arbeitet,	findet	dazu	mit	den	hauptamtlichen	
Mitarbeitern der Kirchgemeinde und der Region sowie den eh-
renamtlichen Mitarbeitern der Kirchgemeinde und der Allianz 
vielfältige Möglichkeiten. Weiterhin besteht eine gute Zusam-
menarbeit mit dem örtlichen Johanniter Kindergarten und Hort.
Einen Einblick in das Leben der Kirchgemeinde ermöglicht die 
eigene Homepage www. kirche-zschorlau.de.
Zschorlau bietet eine gute lnfrastruktur für das alltägliche  Leben 
und ist ein familienfreundlicher Ort mit Kindertagesstätte, 
Grund- und Oberschule im Ort. Eine Evangelische Grund- und 
Oberschule besteht in Schneeberg.
Angaben zu Stelle und Dienstbereich: 
–  100 % Gemeindepädagogik in der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Zschorlau, darin enthalten 6 Stunden Religionsunterricht, 
bisher an der Oberschule im Ort

–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  befristete Elternzeitvertretung: voraussichtlich bis Januar 

2024
–  Stellenbewertung: hauptamtliche Gemeindepädagogen-

stelle, Entgeltgruppe 9
–  Arbeitsschwerpunkte: Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 

und Familien in der Kirchgemeinde Zschorlau
–  Abendmahl mit Kindern noch nicht eingeführt.
Weitere Angaben:
–  Gestalten der wöchentlichen Christenlehre- und Jungschar-

gruppen für ca. 70 Kinder
–  Neuaufbau und Gestaltung der Jungen Gemeinde
–  inhaltliche Gestaltung eines regionalen Eltern-Kind-Krei-

ses
–  Begleitung mehrerer ehrenamtlicher Mitarbeiterteams
–  Ausgestaltung von Familiengottesdiensten. 
Angaben zum Anstellungsträger:
–  Gemeindegliederzahl: 6.535 (31. Dezember 2021) im ge-

samten Schwesterkirchverhältnis
–  5 Pfarrstellen in der Region
–  1 weitere hauptamtliche Gemeindepädagogenstelle und  

3 weitere nebenamtliche Gemeindepädagogenstellen sowie 
2 hauptamtliche kirchenmusikalische Stellen.

Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin: 
–  hauptamtlicher gemeindepädagogischer Ausbildungs-

abschluss oder diesem gleichgestellter Hochschul- oder 
Fachschulabschluss

–  erweitertes Führungszeugnis
–  Bereitschaften zu Dienstfahrten mit dem eigenen Pkw 

(Führerschein der Klasse B)
–  Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen 

 Kirche in Deutschland (EKD).
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der Eignung zu bewerben. 
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Lippky (Pfarramtsleiter 
Zschorlau), Sosaer Str. 4, 08324 Bockau, Tel. (0 37 71) 45 42 87 
sowie Bezirkskatechet Jung, Tel. (03 77 1) 7 04 83 11, 
E-Mail: christoph.jung@evlks.de. Bewerbungen bitten wir 
an den Ev.-Luth. Kirchen vorstand St. Wolfgang Schneeberg, 
 Kirchgasse 7, 08289 Schneeberg, Pfarrer Meinel, zu richten.

Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Wilsdruff-Freital (Kbz. 
Freiberg)
Reg.-Nr. 64103 Wilsdruff-Freital, KGB 2
Angaben zu Stelle und Dienstbereich:
Im Kirchgemeindebund Wilsdruff-Freital ist ab 1. August 2022 
unbefristet eine hauptamtliche Gemeindepädagogenstelle (Ent-
geltgruppe 9) im Umfang von 80 Prozent incl. 4 Stunden Religi-
onsunterricht zu besetzen.
Der Schwerpunkt der Stelle liegt auf der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien. Die Kinder- und Jugendgruppen 
treffen sich regelmäßig in den einzelnen Gemeinden. In einer 
Gemeinde wird ein theater- und erlebnispädagogisches Konzept 
bei der Arbeit mit Kindern verfolgt.
Weitere Projekte sind Familiengottesdienste, Familienkirche, 
Krippenspiel, Martinsfest, Gemeindefest, Familienfreizeit. 
Konzeptionelles Arbeiten und überregionale Zusammenarbeit 
sind ebenfalls Bestandteil der Arbeit.
Die konkreten Dienste werden nach Absprache mit den Mit-
arbeitenden und dem Kirchenvorstand möglichst gemäß persön-
licher Begabungen und Interessen vereinbart. Das Abendmahl 
mit Kindern ist im Kirchgemeindebund noch nicht vollständig 
eingeführt.
Angaben zum Anstellungsträger:
Im Kirchgemeindebund mit ca. 8.600 Gemeindegliedern in acht 
Gemeinden gibt es drei weitere hauptamtliche gemeindepäda-
gogische sowie zwei nebenamtliche gemeindepädagogische 
Stellen.
Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin:
Voraussetzung ist ein hauptamtlicher gemeindepädagogischer 
Ausbildungsabschluss oder ein diesem gleichgestellter Hoch-
schul- oder Fachschulabschluss. Daneben muss ein erweitertes 
Führungszeugnis vorgelegt werden. Bereitschaft zu Dienstfahr-
ten mit dem eigenen Pkw muss gegeben sein (Führerschein der 
Klasse B). Die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD) ist zwingend notwendig.
Unser Kirchgemeindebund bietet ein familienfreundliches 
Wohn- und Arbeitsumfeld zwischen Dresden und dem Tharand-
ter Wald. Im Bereich des Kirchgemeindebundes gibt es zwei  
Ev. Kindertagesstätten in kirchgemeindlicher Trägerschaft 
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sowie eine Ev. Grundschule, eine Ev. Oberschule und ein Ev. 
Gymnasium in Trägerschaft der Stiftung Evangelische Schule 
in Gemeinschaft.
Zahlreiche Kinder und Familien freuen sich auf abwechslungs-
reiche Angebote. Für ein vielseitiges gemeindepädagogisches 
Arbeiten bieten wir Räume und Außengelände. Engagierte Eh-
renamtliche und Gremien, denen die Arbeit mit den nächsten 
Generationen am Herzen liegt, unterstützen gern die Arbeit.
Wir erwarten Teamfähigkeit, Fähigkeit zum eigenverantwort-
lichen Arbeiten, Kontaktfreudigkeit und Offenheit für unter-
schiedliche Lebens- und Frömmigkeitsstile. Wir freuen uns da-
rauf, Sie kennen zu lernen.
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der Eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Weinhold, Tel. (03 52 04) 48 
28 6.
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den Vor-
stand des Ev.-Luth. Kirchgemeindebundes Wilsdruff-Freital, 
Kirchplatz 3, 01723 Wilsdruff zu richten.

Ev.-Luth. Kirchspiel Muldental (Kbz. Leipziger Land)
Reg.-Nr. 64103 Muldental 2
In den verschiedenen Orten der Pfarrbereiche Otterwisch und 
Pomßen freuen sich Kinder, Jugendliche und Familien auf ei-
nen engagierten Mitarbeiter/eine engagierte Mitarbeiterin. Wir 
wünschen uns gemeindeübergreifende Initiativen und Projekte, 
besonders innerhalb der Region West des Kirchspiels und die 
Mitarbeit im dazugehörigen Team. Die Kinder- und Jugend-
arbeit soll sinnvoll und zukunftsfähig für diesen Bereich struk-
turiert werden. 
Angaben zu Stelle und Dienstbereich:
–  Dienstumfang: 80 Prozent incl. 5 Std. Religionsunterricht, 

Erhöhung des Beschäftigungsumfangs durch Religionsun-
terricht ist möglich

–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  unbefristet.
Die Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (Entgeltgruppe 9). 
Arbeitsschwerpunkt ist die Suche nach geeigneten Formen, um 
möglichst viele Kinder und Jugendliche mit der christlichen 
Botschaft zu erreichen. Das Abendmahl mit Kindern soll ein-
geführt werden.
lm	Bereich	 befindet	 sich	 eine	 evangelische	 Schule.	Besonders	
wird auf inclusive Arbeit Wert gelegt, da Kinder mit Behinde-
rungen teilnehmen. 
Folgende Aufgaben sind mit der Stelle verbunden:
Christenlehre, Junge Gemeinde, Kinderkirche, Projekt „Fami-
lienschiff“, Gewinnung, Begleitung und Weiterbildung Ehren-
amtlicher, Angebote in Kindergärten, Familiengottesdienste und 
Feste, Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer familien-
freundlichen Gottesdienste, jährlich eine Kinderbibelwoche, 
Theater-Musical-Projekt und eine Gemeindefreizeit.
Angaben zum Anstellungsträger:
Das Ev.-Luth. Kirchspiel Muldental hat rund 9.000 Gemeinde-
glieder und ist ein Zusammenschluss von 25 Kirchgemeinden 
mit 10 Pfarrerinnen und Pfarrern, 6 Gemeindepädagoginnen,  

6 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern und weiteren teil-
zeitbeschäftigten und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin:
–  hauptamtlicher gemeindepädagogischer Ausbildungs-

abschluss oder diesem gleichgestellter Hochschul- oder 
Fachschulabschluss

–  erweitertes Führungszeugnis
–  Bereitschaften zu Dienstfahrten mit dem eigenen Pkw 

(Führerschein der Klasse B)
–  Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen 

 Kirche in Deutschland (EKD).
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der Eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilen Bezirkskatechetin Urban, Tel. (03 43 
45) 5 54 26 (E-Mail: heike.urban@evlks.de), Pfarrerin Donner, 
Otterwisch, Tel. (03 43 45) 2 20 08 und Pfarrerin Reichelt, Pom-
ßen, (01 76) 25 92 44 43.
Bewerbungen erbitten wir an den Kirchenvorstand des Ev.-Luth. 
Kirchspiels Muldental, Mühlstraße 15, 04668 Grimma, per 
E-Mail an ksp.muldental.bewerbungen@evlks.de.

Ev.-Luth. Kirchspiel Zschopau (Kbz. Marienberg)
Reg.-Nr. 64103 Zschopau, KSP 3
Wir sind ein Kirchspiel mit 10 Gemeinden, die eine hohe Band-
breite an christlichen Strömungen haben. Die gemeindepädago-
gische Tätigkeit ist in zwei Arbeitsfelder aufgeteilt. Neben der 
klassischen Gemeindearbeit bietet das andere Arbeitsfeld „Neue 
Wege“ Raum für kreative Ideen und Aktivitäten. Dabei sollen 
moderne Elemente gelebt werden. Unsere Jugendarbeit erhält 
viele Impulse und Begleitung durch die lebendige ephorale 
 Jugendarbeit des Kirchenbezirks.
Zschopau liegt im traumhaft schönen Erzgebirge und ist mit 
seinen kurzen Wegen und dem Vorhandensein aller Schularten, 
einer Musikschule, einer Tanzschule, verschiedenen Einkaufs-
märkten auch für Familien ein attraktiver Wohnort. Chemnitz 
ist in kurzer Zeit sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV 
gut zu erreichen.
Angaben zur Stelle:
–  hauptamtliche Gemeindepädagogenstelle
–  Dienstumfang: 75 Prozent
–  Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
–  Vergütung erfolgt nach landeskirchlichen Bestimmungen 

(Entgeltgruppe 9)
–  Erteilung von ca. 3 Stunden Religionsunterricht (in derzeit 

1 Schule).
Angaben zum Dienstbereich:
Die gemeindepädagogische Arbeit erfolgt schwerpunktmäßig in 
den Kirchspielgemeinden Zschopau und Weißbach.
–  6 Schulkindergruppen mit 62 regelmäßig Teilnehmenden
–  2 Junge Gemeinden mit 20 regelmäßig Teilnehmenden
–  6 jährliche Veranstaltungen (Kinderbibeltage, Martinsfest, 

Ostern, Advent, Erntedank, Gemeindefest)
–  4 Rüstzeiten (2 Wochenendrüstzeiten, Jugendliche, Kon-

firmanden)
–  10 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
–  5 staatliche Schulen.
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Angaben zum Kirchspiel:
–  5.118 Gemeindeglieder
–  11 Predigtstätten (bei 4 Pfarrstellen) mit 10 wöchentlichen 

Gottesdiensten
–  Abendmahl mit Kindern
–  3 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
–  31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt.
Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin: 
–  hauptamtlicher gemeindepädagogischer Ausbildungsab-

schluss oder diesem gleichgestellter Hochschul- oder Fach-
schulabschluss

–  erweitertes Führungszeugnis
–  Bereitschaften zu Dienstfahrten mit dem eigenen Pkw 

(Führerschein der Klasse B)
–  Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen 

 Kirche in Deutschland (EKD).
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der Eignung zu bewerben.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Büttner, Vorsitzender des 
 Personalausschusses, Mobil (01 74) 8 12 28 49, 
E-Mail: uwe.buettner@evlks.de. Vollständige und ausführliche 
Bewerbungen sind an den Kirchenvorstand des Ev.-Luth. Kirch-
spiels Zschopau, Schloßberg 3, 09405 Zschopau zu richten.

6. Referent/Referentin Öffentlichkeit im Dreikönigsforum 
Dresden
 
Reg.-Nr. BA 22591/624 allg.
Für das Dreikönigsforum Dresden ist die Stelle Referent/ 
Referentin  Öffentlichkeit zu besetzen. Zum Dreikönigsforum 
Dresden gehören die Evangelische Akademie Sachsen, die 
Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen, die Frauenarbeit 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und die 
Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens.
Dienstbeginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: Teilzeitbeschäftigung (20 Stunden/Woche)
Dienstsitz: Dreikönigsforum Dresden, Hauptstraße 23, 01097 
Dresden
Zu den Aufgaben des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin ge-
hören insbesondere:
1. Konzeptionelle Arbeit
–  Verantwortliche Mitarbeit an der Entwicklung des Drei-

königsforums Dresden unter dem Aspekt der Öffentlichkeit
–  Mitarbeit an der Programmentwicklung der Evangelischen 

Akademie Sachsen mit einer theologisch-philosophischen 
und journalistischen Perspektive

–  Teilnahme und Mitarbeit an Studienleitendenkonferenzen
–  Redigieren des Programms der Evangelischen Akademie 

Sachsen.

2. Online-Präsenz
–  verantwortliche Begleitung für die Online-Präsenz der Ein-

richtungen im Dreikönigsforum
–	 	ständige	Pflege	und	Weiterentwicklung	der	Homepage	der	

Evangelischen Akademie Sachsen
–  Verantwortung für die Präsenz in Social Media in Rück-

sprache mit den Studienleitungen
–  Begleitung und Moderationstätigkeit der Online-Veranstal-

tungsreihe GEGENÜBERzeitfragen.
3. Pressearbeit/Publikationen
–  Verantwortliche Begleitung der Einrichtungen im Drei-

königsforum zu Presse- und Publikationsarbeiten, z. B. 
Pressemeldungen und Flyer zu Angeboten der Einrichtun-
gen im Dreikönigsforum

–  Magazin „Sinn“ – Magazin der Evangelischen Akademie 
Sachsen und Programmheft: Auswahl und Zusammenstel-
lung von Veranstaltungsankündigungen der Studienleitun-
gen, journalistische Beiträge mit thematischem Bezug zu 
Veranstaltungen der Evangelischen Akademie, Gesamt-
redaktion des Magazins, Koordinierung von Layout, Her-
stellung und Versand, Finanzcontrolling.

Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin:
–  Hochschulabschluss in den Bereichen Journalistik/Theo-

logie/Medienwissenschaften/Marketingkommunikation 
oder vergleichbaren Studiengängen

–  ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit insbesondere zu 
Themen des christlichen Glaubens

–  Fähigkeit zur Beratung an der Schnittstelle von Studien-
inhalten und öffentlichem Auftritt

–  soziale Kompetenz und sicherer Umgang mit Medien-
vertretern/Medienvertreterinnen

–  sicherer Umgang mit digitalen Tools, Social Media und 
 Datenbanken, Gestaltungskompetenz im Blick auf Print-
produkte	in	der	Zusammenarbeit	mit	Grafikern,	Agenturen,	
Druckereien usw.

–  Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen 
 Kirche in Deutschland (EKD).

Den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin erwartet ein aufge-
schlossenes Team. Die Präsenz des kirchlichen Angebotes 
 sowohl im Raum der Kirche als auch in Zivilgesellschaft und 
Wissenschaft bedarf eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin,  
der/die die christlichen Positionen in die Felder des öffentlichen 
Lebens und der deliberativen Demokratie einspielt.
Die Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (KDVO) gemäß Entgeltgruppe 11.
Weitere Auskunft erteilt Akademiedirektor Pfarrer Bickhardt,  
Tel. (03 51) 8 12 43 10, E-Mail: stephan.bickhardt@evlks.de.  
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis  
24. Juni 2022 an Direktor Bickhardt, Evangelische Akademie 
Sachsen im Dreikönigsforum Dresden, Hauptstraße 23, 01097 
Dresden, zu richten.
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VI. Hinweise

Generalversammlung 2022
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank

Wir weisen darauf hin, dass die nächste ordentliche General-
versammlung der Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank 
am

Mittwoch, dem 15. Juni 2022 

um 10:00 Uhr im Kongresszentrum Westfalenhallen in Dort-
mund	stattfindet.

Der Vorstand
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